
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Vorlage Nr. 74/2022 - Ö 
Sitzung des Gemeinderates  

am 26. April 2022 
-öffentlich- 
AZ 022.31 

 
 
Klimaschutz und regenerative Energien 
-Anfrage BürgerEnergie Zabergäu-Neckar e.G. 
 
Beschlussantrag: 

1. Fernwärme: 
Die Verwaltung stellt den Antrag der BürgerEnergie Zaber-Neckar die 
Absichtserklärung auszusprechen, die BEZ in den Planungsprozess 
einzubinden, den Finanzierungsvorschlag der BEZ zu prüfen und die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abzuwarten und zu gegebener Zeit dem 
Gemeinderat zur weiteren Entscheidung vorzulegen. 
 

2. PV-Anlage Sporthalle Weinsteige 
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss 
nicht neu behandelt werden. 

 
3. Kindergarten / FIZ 

Aufgrund der Tatsache, dass die Lieferzeiten für Baustoffe derzeit nicht 
kalkulierbar sind und es im Bauablauf zu keinen weiteren Verzögerungen 
mehr kommen soll, wird der Antrag der BürgerEnergie Zaber-Neckar das 
komplette Gebäude mit einer Klimatisierung auszustatten und die Kosten für 
den Bau und die Unterhaltung der Klimatisierungsanlage zu übernehmen 
abgelehnt. 
 

4. PV-Freilandanlage 
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss 
nicht neu behandelt werden. 
 

5. PV-Anlage Herrenäcker 
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss 
nicht neu behandelt werden. 
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Themeninhalt:  
 
Wir verweisen auf die Anlage „Schreiben BürgerEnergie Zaber-Neckar vom 
10.04.2022 Betreff Klimaschutz und regenerative Energien“ zur heutigen 
Sitzungsvorlage und dürfen wie folgt darauf eingehen. 
 
Die BürgerEnergie startet erneut den Versuch, bei der Stadt Güglingen ihr Potenzial 
im Bereich Klimaschutz und regenerativer Energien anzubieten.  
 
Bezüglich der Zielsetzung der BürgerEnergie Zaber-Neckar dürfen wir auf den 
folgenden Link verweisen und gehen davon aus, dass dem Gemeinderat allgemein die 
Zielsetzungen der BürgerEnergie Zaber-Neckar soweit geläufig sind. 
 

https://www.buergerenergie-zabergaeu.de/startseite.html 
 
Im Grundsatz hatte sich der Gemeinderat bereits in der Gemeinderatssitzung am 
21.09.2021, Vorlage Nr. 157/2021-NÖ mit einer mündlichen Anfrage der 
BürgerEnergie Zaberg-Neckar e.G. zum Erwerb städtischer Photovoltaikanlagen 
beschäftigt. 
 
Mit der aktuellen Anfrage vom 16.03.2022 werden teilweise neue Sachverhalte und 
Themenbereiche von Seiten der BürgerEnergie Zaber-Neckar an die Stadt Güglingen 
herangetragen. 
Teilweise wiederholen sich auch einzelne Punkte im neuen Antrag die wir bereits in 
der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 behandelt hatten.  
 
Über den aktuellen Antrag möchten wir uns mit dem Gemeinderat austauschen und 
die weitere Vorgehensweise abstimmen. 
 
 

1. Fernwärme:  
  

Der Antrag der BürgerEnergie Zaber-Neckar bezieht sich auf große Mengen 
überschüssiger Abwärme, die bei der Firma Hammerschmiede Baumann in 
Frauenzimmern anfallen. 
In diesem Punkt verweisen wir auch auf die Vorlage Nr. 73/2022-Ö „Energetische 
Stadtsanierung“ zur heutigen Gemeinderatssitzung. 

 
Im Sommer 2021 hatte die Verwaltung zusammen mit dem Ing.-Büro IBS bereits 
Kontakt mit der Hammerschmiede Baumann aus Frauenzimmern und hatte 
Gespräche geführt, wie die überschüssige Abwärme bei der Firma 
Hammerschmiede Baumann sinnvoll genutzt werden könnte.  
Es bestehen nun Überlegungen, den dort anfallenden Wärmeüberschuss als 
Fernwärme für eine erste Energetische Quartiersentwicklung „Güglingen-Ost“ zu 
nutzen.  
Unter anderem steht auch die Stadt Brackenheim in Kontakt mit der 
Hammerschmiede Baumann und zeigt Interesse an der überschüssigen Abwärme.  

 
Im Antrag der BürgerEnergie Zaber-Neckar bietet diese der Stadt Güglingen die 
Chance, die Zuleitung von der Hammerschmiede Baumann aus Frauenzimmern 
nach Güglingen bis zur Heizzentrale Herrenäcker-Baumpfad auf eigenes Risiko zu 
bauen und zu betreiben.  



 

 

3 

Die Stadt Güglingen müsste dann das interne Netz und eine Reserveanlage bauen, 
bzw. die bestehende Heizzentrale ertüchtigen und durch die SÜWAG weiterhin 
betreiben zu lassen. 
Die Risiken des Wärmeeinkaufes und der Zuleitung würden bei der BürgerEnergie 
Zaber-Neckar liegen.  

 
Ob die Maßnahme letztendlich wirtschaftlich umzusetzen ist, müsste mittels einer 
Machbarkeitsstudie näher untersucht und durch die Stadt Güglingen in Auftrag 
gegeben werden. Über die KfW werden solche Machbarkeitsstudien auch 
bezuschusst.  

 
Da dieses Thema bereits unter der Vorlage Nr. 73/2022-Ö „Energetische 
Stadtsanierung“ behandelt wurde, wollen wir in erster Linie gegenüber der 
BürgerEnergie Zaber-Neckar lediglich eine Absichtserklärung auszusprechen, den 
Antrag weiter zu verfolgen und erst nach Vorlage der Ergebnisse einer 
Machbarkeitsstudie weiterreichende Beschlüsse zu fassen.  

 
 

 

2. Bestehende Photovoltaikanlage Sporthalle Weinsteige: 
 

Die BürgerEnergie Zaber-Neckar stellt den Antrag, die Dachfläche der Sporthalle 
Weinsteige der BürgerEnergie Zaber-Neckar zu überlassen, nachdem im Zuge der 
Hallensanierung die bestehende PV-Anlage demontiert wird. 

 
Zwischeninfo: Zwischenzeitlich ist die PV-Anlage mit Beginn der Abbrucharbeiten 
fachgerecht demontiert worden und wurde dem Recyclingkreislauf zugeführt. Der 
ursprüngliche Gedanke, die alte PV-Anlage als Plug-Inn-Anlage auf andere städtische 
Gebäude zu installieren, wurde verworfen. Grund: Nach heutigem Stand sind die Kosten 
für eine PV-Unterkonstruktion deutlich gestiegen und sehr teuer geworden. Auf dieser 
teuren Unterkonstruktion nun eine veraltete PV-Anlage zu montieren ist nicht mehr 
wirtschaftlich. Die heutigen PV-Module sind größer und leistungsfähiger und bringen 
einen höheren Ertrag und bieten auch die Möglichkeit einen Förderantrag zu stellen 
und Strom ins Netz einzuspeisen. Das wäre mit der alten PV-Anlage nicht möglich 
gewesen. 

 
In der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 hatte sich die Verwaltung für die 
Überlassung der Dachfläche an die BürgerEnergie Zaber-Neckar ausgesprochen. Der 
Gemeinderat hatte diesen Antrag mehrheitlich abgelehnt, der BürgerEnergie Zaber-
Neckar die Dachfläche zum Bau einer neuen PV-Anlage auf der Sporthalle Weinsteige 
zu überlassen und durch einen Dachnutzungsvertrag zu regeln. 
 
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss nicht neu 
behandelt werden. 
 
 

3. Kindergarten/FIZ: 
 

Die BürgerEnergie Zaber-Neckar stellt den Antrag, die Dachfläche der KiTa / FIZ 
der BürgerEnergie Zaber-Neckar zu überlassen und das Gebäude mit 
vergünstigtem Strom zu beliefern. Alle Kosten zum Bau und Betrieb trägt die 
BürgerEnergie Zaber-Neckar. 
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In diesem Punkt gibt es im aktuellen Antrag einen neuen Sachverhalt. Sofern der 
Gemeinderat sein grundsätzliches Einverständnis gibt, würde die BürgerEnergie 
Zaber-Neckar prüfen lassen, inwieweit die BürgerEnergie Zaber-Neckar 
Investitionskosten für den Bau einer Wärme- und Klimaanlage zum gesamten 
Neubau übernehmen könnte und zum Gesamtstrom auch Wärme und Kälte liefern 
könnte.  
In der Thematik der Klimatisierung des Gebäudes hatte sich der Gemeinderat in 
der Vergangenheit bereits mehrmals damit beschäftigt und zuletzt mehrheitlich den 
Beschluss gefasst, nicht das gesamte Gebäude zu klimatisieren, sondern die 
Planung so auszuführen wie in der ursprünglichen Konzeption festgelegt. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 hatte sich die Verwaltung für die 
Überlassung der Dachfläche an die BürgerEnergie Zaber-Neckar ausgesprochen. 
Der Gemeinderat hatte diesen Antrag mehrheitlich abgelehnt der BürgerEnergie 
Zaber-Neckar die Dachfläche zum Bau einer neuen PV-Anlage auf dem Neubau 
Kita / FIZ zu überlassen und durch einen Dachnutzungsvertrag zu regeln. 
 
Der heutige Antrag der BürgerEnergie Zaber-Neckar bringt nun einen neuen 
Sachverhalt. Die BürgerEnergie Zaber-Neckar würde die Kosten für den Bau und 
die Unterhaltung einer Klimatisierung des gesamten Neubaus übernehmen. Über 
diesen Sachverhalt gilt es sich heute auszutauschen. 

 
Aus Sicht der Verwaltung könnte der Antrag nach aktuellem Stand der 
Bauausführungen noch berücksichtigt werden. Was aber nicht gewährleistet 
werden kann ist die Tatsache, dass es bei einer Erweiterung des Leistungsumfangs 
zur Gesamtklimatisierung zu nochmaligen Bauzeitverzögerungen kommt. Die 
Lieferzeiten für Baustoffe sind derzeit nicht kalkulierbar. Aus Sicht der Verwaltung 
sollte man dieses Argument nicht aus den Augen verlieren und den heutigen Antrag 
der BürgerEnergie Zaber-Neckar nicht weiter zu verfolgen.  

 
 
 

4. PV-Freilandanlage: 
 

Die BürgerEnergie Zaber-Neckar stellt den Antrag Flächen entlang der 
Umgehungsstraße und des Flurstücks beim Freibad dieser der BürgerEnergie 
Zaber-Neckar zum Bau von PV-Freilandanlagen zu überlassen. Alle erforderlichen 
Bebauungsplanmaßnahmen und Baugenehmigungen werden durch die 
BürgerEnergie Zaber-Neckar eingeholt und durch diese gebaut und betrieben.  
Bereits in der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 wurde über diese Flächen – 
„Freiflächenphotovoltaikanlage Gewann Aischbach“ und „Freiflächen-
photovoltaikanlage Gewann Kreuzwiesen, Flst. Nr. 362“ im Gemeinderat 
gesprochen. 
 
Zur beantragten Freiflächenphotvoltaikanlage Gewann Aischbach: 
 

Auszug aus Sitzungsvorlage vom 21.09.2021 
2.Zu Freiflächenphotovoltaikanlage Gewann Aischbach 
Weiterhin hat die BürgerEnergie Zabergäu eG Interesse am Erwerb städtischer 
Restflächen die im Zuge der Umgehungsstraße Güglingen – Pfaffenhofen 
entstehen. 
Nach Vorstellung der BürgerEnergie Zabergäu eG konzentriert man sich auf die 
Restflächen zwischen Bahngelände und Umgehungsstraße im Gewann 
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Aischbach. Um welche Flächen es sich konkret handelt und wie sich diese 
zukünftig im Gebiet aufteilen, können wir heute noch nicht genau sagen. 
Hierzu fehlt uns ein genauer Übersichtsplan zu den Restflächen, die nach 
Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen und Tauschaktionen zwischen dem 
Land Baden-Württemberg und den Grundstückseigentümern neu entstanden 
sind. 
Generell können wir uns aber diesen Bereich vorstellen, der BürgerEnergie 
Zabergäu eG eine geeignete Fläche zur Verfügung zu stellen. 

 
Die Verwaltung hatte sich in der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 für die 
Überlassung möglicher Potenzialflächen im Gewann Aischbach an die 
BürgerEnergie Zabergäu ausgesprochen sobald die Restflächen nach Abschluss 
der Grundstücksverhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den 
Grundstückseigentümern zum Neubau der Umgehungsstraße abgeschlossen sind, 
und die Restflächen klar definiert sind. 
Der Gemeinderat hatte diesen Antrag dann mehrheitlich abgelehnt. 
 

Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss nicht neu 
behandelt werden. 
 
 

Zur beantragten Freiflächenphotvoltaikanlage Gewann Kreuzwiesen, Flst. Nr. 
362:  
 
Auszug aus Sitzungsvorlage vom 21.09.2021 
3.Zu Freiflächenphotovoltaikanlage Gewann Kreuzwiesen, Flst. Nr. 362 
Ebenfalls besteht von der BürgerEnergie Zabergäu eG das Interesse, auf dem 
städtischen Flurstück Nr. 362 im Gewann Kreuzwiesen das Grundstück zu 
erwerben und eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. 
Das Grundstück ist lediglich durch nicht ausgebaute Erdwege erschlossen und 
wird derzeit als Pferdekoppel genutzt. 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Erschließung dieses Grundstücks zur 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage nicht ordnungsgemäß gesichert. 
Im Gefahrenfall kommen Rettungsfahrzeuge nicht gesichert an das Grundstück 
heran. 
Als absolutes KO-Kriterium sehen wir die Lage im Hochwasserschutzgebiet. Zu 
2/3 liegt das Grundstück im HQ100 und HQ-Extrem. Unter diesen 
Voraussetzungen sollten wir das Grundstück der BürgerEnergie Zabergäu eG 
nicht zum Kauf anbieten. 

 
Die Verwaltung hatte sich in der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 aufgrund der 
Lage des Grundstücks im Hochwasserschutzgebiet gegen die Überlassung der 
Fläche an die BürgerEnergie Zabergäu ausgesprochen. 
Der Gemeinderat hatte diesen Antrag dann mehrheitlich angenommen, die Fläche 
an die BürgerEnergie Zaber-Neckar nicht zu überlassen. 
 

Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss nicht neu 
behandelt werden. 
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5. PV-Anlage Herrenäcker: 
 

Die BürgerEnergie Zaber-Neckar stellt den Antrag, die bestehende PV-Anlage auf 
der Dachfläche auf dem Erweiterungsgebäude Kindertagesstätte Herrenäcker-
Baumpfad aus dem Jahr 2019 zu übernehmen. 

 
In der Gemeinderatssitzung am 21.09.2021 hatte sich die Verwaltung dafür 
ausgesprochen, dass die bestehende PV-Neuanlage auf dem Dach der 
Kindertagesstätte Herrenäcker-Baumpfad aus dem Jahr 2019 nach wie vor im 
Eigentum der Stadt Güglingen verbleibt und nicht an die BürgerEnergie Zaber-
Neckar verkauft wird. 
Der Gemeinderat hatte dem Beschlussantrag der Verwaltung einstimmig 
zugestimmt.  

 
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine neuen Erkenntnisse, der Punkt muss nicht neu 
behandelt werden. 

 
 

Gohm/11.04.2022    
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